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Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der 
europäischen Patentreform 

Drucksache: 203/17

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Gesetz dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen 
vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht sowie an zwei im 
Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, und 
zwar die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes 
(ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1; L 307 vom 28.10.2014, S. 83) und die 
Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die 
Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden 
Übersetzungsregelungen (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89). 

Das Übereinkommen hat die Errichtung einer neuen europäischen 
Patentgerichtsbarkeit zum Gegenstand. Die Voraussetzungen für die Ratifikati-
on dieses Übereinkommens durch die Bundesrepublik Deutschland sollen durch 
ein gesondertes Vertragsgesetz geschaffen werden (vgl. BR-Druck-
sache 202/17). 

Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 
schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europäischen Patents mit 
einheitlicher Wirkung. Mit dieser europäischen Patentreform sollen die 
Rahmenbedingungen für die innovative Industrie im europäischen Binnenmarkt 
durch einen besseren Schutz von Erfindungen nachhaltig gestärkt werden. 
Insbesondere die deutsche Industrie, auf die rund 40 Prozent der an Anmelder 
aus Europa erteilten europäischen Patente entfallen, soll von dem verbesserten 
Schutz ihrer Erfindungen profitieren. Zur Anpassung des deutschen Rechts an 
diese Rechtsakte wird das Gesetz über internationale Patentübereinkommen 
(IntPatÜbkG) ergänzt. Hierdurch werden einzelne bestehende Regelungen für 
das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. 
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche 
Rechtsordnung einfügt. Hierzu wird klargestellt, dass mit Wirkung für die
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Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein 
deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die deutschen 
Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens weiterhin zuständig sind. Es wird 
außerdem festgelegt, in welchen Fällen der Schutz einer Erfindung durch ein 
nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen 
Patent mit einheitlicher Wirkung beansprucht werden kann. Außerdem wird 
eine neue zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift geschaffen, damit 
Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts ohne 
Schwierigkeiten im Inland vollstreckt werden können. Die Justizbeitreibungs-
ordnung wird für die Beitreibung bestimmter Ansprüche des Einheitlichen 
Patentgerichts für entsprechend anwendbar erklärt. Parallel hierzu werden die 
Aufgaben des Bundesamts für Justiz erweitert. Durch eine weitere Ergänzung 
des IntPatÜbkG wird bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang 
mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekannt-
zumachen sind. Darüber hinaus wird das Patentgesetz angepasst, indem die 
Angaben, welche in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte 
Register einzutragen sind, um solche in Bezug auf das neue Schutzrecht des 
europäischen Patents mit einheitlicher Schutzwirkung ergänzt werden. 

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 947. Sitzung am 8. Juli 2017 beschlossen, gegen 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung (vgl. BR-Drucksache 280/16) gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben, vgl. 
BR-Drucksache 280/16 (Beschluss). 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in seiner 221. Sitzung am 9. März 2017 
aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz vom 8. März 2017 (vgl. BT-Drucksache 
18/11451) ohne Änderungen gegenüber dem zugrunde liegenden Gesetzentwurf 
der Bundesregierung verabschiedet.

III. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag 
auf Einberufung des Vermittlungsausschusses gemäß Artikel 77 Absatz 2 des 
Grundgesetzes nicht zu stellen. 


